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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 11.07.2016    

 
 

Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung des Kreisausschusses vom 20. Juni 2016 zur 
Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2016 
für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung des Kreisausschusses 

vom 20. Juni 2016 zur Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für 
das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 5.108.104,61 EUR für die Betreuung von unbegleiteten min-
derjährigen Ausländern. 
 
 

 

 

Stralsund, den 27. Juni 2016 
 

gez. Ralf Drescher 
- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Finanzen  
Vorlagen  Nr.: 

BV/2/0264 

Status: öffentlich 
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Begründung: 
 
Der Kreisausschuss hat am 20. Juni 2016 eine Dringlichkeitsentscheidung zur Genehmigung 
von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 
5.108.104,61 EUR für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern getrof-
fen. 
 
Zuständig für die Entscheidung ist gemäß § 11 Absatz 1 Ziffer 9 der Hauptsatzung des Land-
kreises Vorpommern-Rügen der Kreistag, da die Zuständigkeit des Kreisausschusses auf 
300.000 EUR begrenzt ist. 
 
Im vorliegenden Fall konnte eine Sitzung des Kreistages nicht abgewartet werden, da der 
nächste Zahlungslauf für die Auszahlung der Mittel am 27. Juni 2016 erfolgt und die vor-
handenen geplanten Haushaltsansätze nicht ausreichen. Der Landkreis ist zur Zahlung ge-
setzlich verpflichtet.  
Somit hat der Kreisausschuss gemäß § 113 Absatz 2 Satz 4 der Kommunalverfassung Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) eine Dringlichkeitsentscheidung getroffen. 
 
Diese Entscheidung bedarf der Genehmigung durch den Kreistag.  
 
 
 
 
   

Anlagen: 
 
Beschlussvorlage Kreisausschuss 
Beschlussausfertigung Kreisausschuss 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten: 6.777.104,61 € 

Finanzierung  
Veranschlagung im aktuel-
len Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:  
3630300.7552003 
3630400.7552003 
3630500.7552003      

 
1.400.000,00 € 

149.000,00 € 
120.000,00 € 

überplanmäßige Auszahlun-
gen: 
5.108.104,61 € 

Deckung erfolgt aus Pro-
dukt/Konto:  
- 3630300.6241100 
- 3630400.6241100 
- 3630500.6241100 
- ME       

 
 

1.851.591,64 € 
518.991,34 € 

2.737.521,63 € 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              
Bemerkungen: 
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